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Für die Zeit der Fußball-Europameisterschaft 2024 (14.6.–14.7.) hat das 
Bundeskabinett eine Verordnung beschlossen, die ermöglicht, ausnahms-
weise den nächtlichen Lärmschutz zu lockern. Damit wird der Spielraum 

auf kommunaler Ebene erweitert, Public Viewing auch für die Spiele zuzulassen, die 
um 21 Uhr angepfiffen werden. Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündigung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft und wird bis zum 31.7.2024 gelten.

Im konkreten Fall entscheiden die Kommunen über die Genehmigung. Es gilt jedoch zu 
beachten, dass die Verordnung nur öffentliche Veranstaltungen erfasst.

Anmerkung: Verläuft das Public Viewing im Rahmen einer privaten Veranstaltung (z.B. 
auf der Terrasse), gelten die Immissionsschutzvorschriften der Länder.

Die Pandemie steht momentan zwar nicht mehr im Mittelpunkt des öffent-
lichen Interesses, sie bleibt jedoch weiterhin ein Thema im Reiserecht. Der 
Bundesgerichtshof (BGH) hat im September 2023 ein richtungsweisendes 
Urteil gefällt, welches die Risikoverteilung deutlich macht.

In dem entschiedenen Fall entschloss sich ein Ehepaar, trotz einer bestehenden Reise-
warnung des Auswärtigen Amts aufgrund der Covid-19-Pandemie, im September 2020 
eine Reise über 7.700 € in die Dominikanische Republik zu buchen. Die Anzahlung be-
trug 1.540 €. Kurz vor dem geplanten Abreisetermin bekam die Ehefrau jedoch Be-
denken, sagte die Reise kurzfristig ab und forderte die Erstattung der Anzahlung.  Der 
Reiseanbieter stellte eine Stornorechnung über 5.775 € und forderte die Reisenden zur 
Zahlung abzüglich der Anzahlung auf.
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Die BGH-Richter entschieden zugunsten des Reiseveranstalters. So stellt nach Auffas-
sung des Gerichts eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts i.d.R. ein erhebliches Indiz 
für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände am Bestimmungsort dar. Dabei ist es 
bedeutend, ob eine solche Reisewarnung bereits bei Abschluss des Reisevertrags be-
stand. Eine Buchung trotz dieser Bedingungen kann u.U. in der Erwartung erfolgen, dass 
sich die Verhältnisse bis zum Zeitpunkt des Reisebeginns bessern. Ein Reisender, der 
bei der Buchung keinen diesbezüglichen Vorbehalt äußert, bringt gewöhnlich aber zum 
Ausdruck, dass er die aufgrund der Warnung indizierten Risiken in Kauf nimmt. Deshalb 
ist es ihm i.d.R. zumutbar, die Reise auch dann anzutreten, wenn die Reisewarnung bei 
Reisebeginn weiterhin oder wieder besteht und die Risikolage sich nicht substantiell 
verändert hat.

Nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B) hat der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnah-
me frei von Sachmängeln zu verschaffen. Beinhaltet der Vertrag für Män-
gelansprüche keine Verjährungsfrist, so beträgt sie u.a. für Bauwerke 4 Jahre 

und für andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer 
Sache besteht, 2 Jahre und beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung. Nur für in 
sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der Teilabnahme.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist hervortretenden 
Mängel, die auf vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu be-
seitigen, wenn es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Der Anspruch 
auf Beseitigung der gerügten Mängel verjährt in 2 Jahren, gerechnet vom Zugang des 
schriftlichen Verlangens an. Das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. hat nun entschieden, 
dass eine WhatsApp-Nachricht diese Anforderung nicht erfüllt, denn hier fehlt es an der 
erforderlichen Schriftlichkeit.

In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a.M. (OLG) entschiedenen Fall 
betrieben zwei Fachärzte eine Gemeinschaftspraxis, die sie als „Zentrum für 
plastische und ästhetische Chirurgie“ bezeichneten. Ein plastischer Chirurg 
hielt diese Bezeichnung für irreführend.

Die OLG-Richter entschieden, dass die Öffentlichkeit grundsätzlich bei dem Begriff 
„Zentrum“ eine personelle und sachliche Struktur eines Unternehmens erwartet, die 
über vergleichbare Durchschnittsunternehmen hinausgeht. Im medizinischen Bereich 
jedenfalls weist der Begriff „Zentrum“ nicht auf eine besondere Größe hin. Der Gesetz-
geber gibt Medizinischen Versorgungszentren keine Mindestgröße vor. Die Bezeichnung 
einer aus zwei Ärzten bestehenden Gemeinschaftspraxis als „Zentrum“ für plastische 
und ästhetische Chirurgie ist damit nicht irreführend und unlauter.
 

In einem vom Oberlandesgericht Brandenburg (OLG) entschiedenen Fall 
stand die Frage im Fokus, ob eine Gesellschafterversammlung ohne die Ein-
ladung der Erben eines verstorbenen Geschäftsführers und Mitgesellschaf-
ters eine neue Geschäftsführung wirksam bestellen kann. 

Das Gericht urteilte, dass die Ladung der Erben essenziell ist und eine ohne deren Einla-
dung abgehaltene Versammlung nicht zu einer wirksamen Neubestellung führen kann.  
Sofern die Erben nicht bekannt sind, sollte eine Nachlasspflegschaft beantragt werden. 
Der dabei bestellte Nachlasspfleger vertritt dann die Erben.

Der Beschluss des OLG verdeutlicht wieder einmal die nicht zu unterschätzende Rele-
vanz von Nachfolgeregelungen. Bei der Errichtung des Gesellschaftsvertrags sollte somit 
darauf geachtet werden, dass dieser für den Fall des Versterbens eines Gesellschafters 
eindeutige und vor allem abschließende Nachfolgeregelungen enthält.

Das TzBfG (Teilzeit- und Befristungsgesetz) in Deutschland regelt unter  
anderem die Möglichkeiten für Arbeitnehmer, ihre Arbeitszeit zu verringern 
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oder zu verlängern. Das Gesetz gibt jedoch keine Auskunft darüber, wie sich eine Än-
derung der Arbeitszeit auf das Gehalt oder andere Leistungen, die der Arbeitnehmer als 
Gegenleistung für seine Arbeit erhält, auswirken wird.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in seinem Urteil v. 13.12.2023 klargestellt, dass ein 
Arbeitnehmer, der seine Arbeitszeit auf eine Vollzeitbeschäftigung erhöht, einen An-
spruch darauf hat, dass sein Gehalt entsprechend dem Umfang der Arbeitszeiterhöhung 
anteilig angepasst wird. Das bedeutet, wenn die Arbeitszeit eines Mitarbeiters erhöht 
wird, muss auch das Gehalt in einem angemessenen Verhältnis zu dieser Erhöhung stei-
gen. Dazu gehört auch eine vereinbarte Zulage.

In einem Fall aus der Praxis verdoppelte eine Arbeitnehmerin ihre Arbeitszeit auf eine 
Vollzeitstelle. Neben dem Gehalt war auch eine Leistungszulage von 250 € während 
der Teilzeitbeschäftigung vereinbart. Die Arbeitnehmerin war der Auffassung, dass auch 
diese angepasst werden müsste, der Arbeitgeber verweigerte dies jedoch. Die BAG-Rich-
ter entschieden zugunsten der Arbeitnehmerin.

Ein Arbeitnehmer kann seinen Anspruch auf weitere Lohnfortzahlung verlie-
ren, wenn er nach einer sechswöchigen Lohnfortzahlung wegen Krankheit 
erneut krankheitsbedingt ausfällt und es sich dabei um eine Fortsetzung der 
ursprünglichen Erkrankung handelt.

Behauptet er, dass es sich um eine neue, unabhängige Erkrankung handelt, der Arbeit-
geber dieses jedoch bezweifelt, ist es am Mitarbeiter, Beweise oder Indizien vorzulegen, 
die darauf hindeuten, dass keine weiterführende Krankheit besteht. Die bloße Angabe 
des Diagnosecodes aus dem Krankenschein ist nicht ausreichend, um eine Fortsetzungs-
krankheit auszuschließen. In solchen Fällen kann es u.U. notwendig sein, dass der Mit-
arbeiter seine behandelnden Ärzte von der ärztlichen Schweigepflicht entbindet, um die 
Situation weiter zu klären.

Die gesetzliche Unfallversicherung bietet u.a. Versicherungsschutz bei Un-
fällen auf dem Weg von und zur Arbeit (sog. Wegeunfälle). Auch ein Abwei-
chen von dem direkten Arbeitsweg kann unter bestimmten Voraussetzungen 

gesetzlich unfallversichert sein. Dabei muss aber ein ausreichender Zusammenhang mit 
der versicherten Tätigkeit bestehen bleiben. Eine solche Ausnahme kommt gesetzlich 
etwa für einen vom Arbeitsweg abweichenden Weg in Betracht, um ein Kind wegen der 
beruflichen Tätigkeit der Betreuung Dritter anzuvertrauen.

Bewegt sich der Versicherte nicht auf einem direkten Weg in Richtung seines Ziels, 
sondern in entgegengesetzter Richtung von diesem fort, handelt es sich eben nicht 
um einen bloßen Umweg, sondern um einen Abweg. Wird der direkte Weg mehr als 
geringfügig unterbrochen und ein solcher Abweg allein aus eigenwirtschaftlichen, also 
nicht betrieblichen Gründen zurückgelegt, besteht kein Versicherungsschutz in der ge-
setzlichen Unfallversicherung.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) hatte über nachfolgenden Sachver-
halt zu entscheiden: Eine Arbeitnehmerin begleitete ihre Tochter im Grundschulalter zu 
einem Sammelpunkt auf dem Schulweg. Dieser lag, von der Wohnung aus gesehen, in 
entgegengesetzter Richtung zur Arbeitsstätte. Auf dem Weg vom Sammelpunkt zu ihrer 
Arbeit, aber noch vor Erreichen des Wegstücks von ihrer Wohnung zur Arbeit, wurde die 
Arbeitnehmerin von einem PKW erfasst. Die LSG-Richter verneinten das Vorliegen eines 
Arbeitsunfalls, da sich der Unfall auf einem unversicherten Abweg ereignete. Die Mutter 
begleitete ihre Tochter nicht – wie für den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz inso-
weit erforderlich – zum Sammelpunkt, um ihrer Beschäftigung nachzugehen, sondern al-
lein und ausschließlich aus allgemeinen Sicherheitserwägungen zum Schutz der Tochter.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich am 22.3.2024 in zwei Verfahren mit 
Beschlüssen von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) zu befassen, 
mit denen Wohnungseigentümer für Erhaltungsmaßnahmen am Gemein-
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schaftseigentum eine von der bisherigen Kostenverteilung abweichende Kostentragung 
zulasten einzelner Wohnungseigentümer gefasst hatten.

Nach dem Wohnungseigentumsgesetz sind die Wohnungseigentümer berechtigt, für 
einzelne Kosten oder bestimmte Arten von Kosten der WEG eine von dem gesetzlichen 
Verteilungsschlüssel oder von einer Vereinbarung abweichende Verteilung zu beschlie-
ßen. Das gilt auch dann, wenn dadurch der Kreis der Kostenschuldner verändert wird, 
indem Wohnungseigentümer von der Kostentragung gänzlich befreit oder umgekehrt 
erstmals mit Kosten belastet werden. Das entspricht jedenfalls dann ordnungsmäßiger 
Verwaltung, wenn die beschlossene Kostenverteilung den Gebrauch oder die Möglich-
keit des Gebrauchs berücksichtigt.

In dem ersten Fall konnten wegen eines Defekts der (im gemeinschaftlichen Eigen-
tum stehenden) Hebeanlage Doppelparker nur jeweils ein Fahrzeug abstellen. Die Woh-
nungseigentümer beschlossen eine Änderung der Kostenverteilung, nach der die Kosten 
für eine Sanierung und Reparatur der (im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Teile 
der) Doppelparker nicht mehr wie bisher von allen Wohnungseigentümern, sondern 
ausschließlich von den Teileigentümern der insgesamt zwanzig Doppelparker gemein-
schaftlich zu tragen sind.

Im zweiten Fall fassten die Wohnungseigentümer in einer Eigentümerversammlung den 
Beschluss, die (im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden) defekten Dachflächenfens-
ter auszutauschen. Die Kosten des Fensteraustauschs sollte allein der Wohnungsbesitzer 
tragen, in dessen Wohnung die Fenster verbaut sind. Der BGH beurteilte in beiden Fällen, 
dass die Entscheidung der Versammlung gültig war und ordnungsgemäßer Verwaltung 
entspricht.

Anmerkung: Der BGH entschied mit Urteil v. 8.3.2024, dass während der Corona-Pan-
demie gefasste Beschlüsse einer WEG nicht deshalb nichtig sind, weil die Wohnungsei-
gentümer an der Eigentümerversammlung nur durch Erteilung einer Vollmacht an den 
Verwalter teilnehmen konnten.

Grundsätzlich hat jedes Kind das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil und 
jeder Elternteil ist zum Umgang mit den Kindern verpflichtet und berechtigt. 
Über den Umfang des Umgangsrechts kann das Familiengericht entscheiden. 

Es trifft dabei diejenige Entscheidung, die unter Berücksichtigung der tatsächlichen Ge-
gebenheiten und Möglichkeiten sowie der berechtigten Interessen der Beteiligten dem 
Wohl der Kinder am besten entspricht, praktikabel ist und regelmäßig ausgeübt werden 
kann.

Der Umgang dient auch dazu, den hauptbetreuenden Elternteil zu entlasten und die tat-
sächliche Betreuung der Kinder in einem zu bestimmenden Umfang aufzuteilen. Daher 
ist es dem zum Umgang berechtigten Elternteil zuzumuten, das Kind bzw. die Kinder 
während des Umgangs in einzelnen Fällen fremdbetreuen zu lassen.

10. Umgangsrecht – Verteilung  
der Betreuungslast

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %; 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8;  
August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


